Zeitschrift: Die Staatsburgerin : Zeitschrift fur politische Frauenbestrebungen
Herausgeber: Verein Aktiver Staatsburgerinnen

Band: 27 (1971)

Heft: 34

Artikel: Ruckblick auf den 7. Februar 1971
Autor: A.B.

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-845530

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-845530
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Marz/April 1971
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Erscheint monatlich
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Redaktion

Selma Regula Gessner
Seegartenstrasse 12
8008 Ziirich

Telefon 47 75 46

Verlag
Frauenstimmrechtsverein
Sekretariat, Sternenstrasse 24
8002 Zirich, Telefon 259409
Postcheckkonto 80-14151

Einladung

Mittwoch, 21. April 1971, 20 Uhr
im Bahnhofbuffet Enge, Zunftsaal, 1. Stock

Wir feiern zusammen das nach harten
Kampfen endlich errungene Frauenstimm-
recht und diskutieren Uber die Zukunft
unseres Vereins.

Wahl der Delegierten flir die Delegierten-
versammlung des Schweiz. Frauenstimm-
rechtsvereins vom 22./23. Mai in Bern.

Der Verein stiftet einen Imbiss.

Ruckblick auf den 7.Februar 1971

Wenn man sich im allgemeinen optimis-
tisch zeigte, so wagte doch niemand vor-
auszusagen, dass zwei Drittel der Stimm-
burger und zwei Drittel der Stande mit
Ja antworten wirden.

Abonnementspreis

Einzelnummer Fr. 1.—

e Staatsburgerm

Zeitschrift
fiir politische
Frauenbestrebungen

213/

Unsere Generalversammmlung findet statt
am Donnerstag, dem 27. Mai 1971, 20 Uhr,
im Bahnhofbuffet Enge, Zunftsaal, |. Stock.

Antrage sind der Préasidentin Julia Heussi,
Florastrasse 54, 8008 Zirich, bis spates-
tens 12. Mai 1971 einzureichen.

Der Vorstand

Antifeministen

Aber... ja es gibt ein Aber: Was ist mit
den funf Kantonen und den drei Halbkan-
tonen, die im Alten verharren, fir die das
stimmberechtigte Volk weiter ausschliess-
{lich aus Mannern besteht? Diese Antife-




ministen bilden einen Block, der vom Vier-
waldstattersee bis zum Bodensee reicht.
Darin befinden sich eine grosse Stadt, St.
Gallen — die Ja gestimmt hat — und
zahlreiche Industrie- und Touristen-Orte,
wo die Ja die Nein Uberwogen. Woher
kommt dieses Beharren beim Nein?

Keine wirtschaftliche Entwicklung

Prift man die Verteilung der Stimmen in
den ablehnenden Kantonen, so bemerkt
man, dass in den Gegenden, wo die wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung unge-
fahr der gesamtschweizerischen ent-
spricht, die Ja-Stimmen uberwogen: Sar-
nen und Engelberg in Obwalden, Einsie-
deln und die Ortschaften am Zurichsee-
Ufer inklusive Lachen im Kanton Schwyz,
der Bezirk See (Rapperswil) und die
Stadte St. Gallen, Rorschach und Wil im
Kanton St. Gallen, Arbon, Frauenfeld,
Kreuzlingen und Weinfelden im Thurgau.

Dagegen haben die Regionen, die eine
ricklaufige Entwicklung oder eine Stag-
nation zu verzeichnen haben, im allge-
meinen mit Nein geantwortet, und zwar
nicht nur in diesen ablehnenden Kanto-
nen. Ausserhalb der allgemeinen Entwick-
lung geblieben sind: die im Kanton Bern
Nein sagenden Orte und Bezirke (Trach-
selwald, Schwarzenburg, Ober-Simmen-
thal, Ober-Hasli und Frutigen), im Aargau
(wo der hochindustriealisierte Bezirk Ba-
den die Waage im Sinne der Ja ausschwin-
gen liess), und sogar im Kanton Zirich (An-
delfingen) Geographisch gesehen schlies-
sen sie sich Ubrigens dem Block der
sechseinhalb neinsagenden Kantone an,
deren Bollwerke Uri und Appenzell Inner-
rhoden sind. Im Kanton Uri hat merkwdur-
digerweise der Hauptort Altdorf abgelehnt,
wahrenddem Andermatt annahm.
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Wie Bundesrat von Moos am Abend des
7. Februar ausfihrte, sind die Gegenden
wo man Mihe hat, dem Rhythmus
der allgemeinen Entwicklung zu folgen,
auch diejenigen, die sich der politischen
Evolution am meisten verschliessen. Alle
Kantone, die ablehnten, hatten von 1960
bis 1970 einen unter dem schweizerischen
Durchschnitt (16%) stehenden Bevodlke-
rungszuwachs zu verzeichnen. Glarus hat
sogar einen Bevdlkerungsruckgang.

Schwyz macht mit 17% eine Ausnahme;
aber dieser nur um einen Prozent hohere
Zuwachs als im schweizerischen Durch-
schnitt ist hauptsédchlich dem Norden des
Kantons, der annahm, zuzuschreiben.

Die Manner hdngen an der
Landsgemeinde!

Ein weiteres Motiv flir die Ablehnung ist
die Beflirchtung, dass die Landsgemeinde,
diese alte Form der Demokratie, an der
viele Manner hangen, verschwinden wer-
de. Nicht nur die Landsgemeindekantone
— mit Ausnahme von Nidwalden — son-
dern auch Schwyz mit seinen Kreisver-
sammlungen, das heisst regionalen Lands-
gemeinden, haben abgelehnt. Im anneh-
menden Kanton Graubiinden hat der Be-
zirk Disentis, wo die Kreisversammlung
eine fest verankerte Tradition darstellt,
ein massives Nein ergeben. In diesem
gleichen Kanton wird anderseits die Land-
schaft Davos, welche das Frauenstimm-
recht eingefuhrt hat, dieses Jahr ihre
«Bsatzig», eine Art regionale Landsgemein-
de, unter freiem Himmel auf dem Rat-
hausplatz durchfihren, da der erwartete
grosse Aufmarsch von Mannern und
Frauen die Abhaltung im gewohnten Lo-
kal nicht mehr zulasst. In Nidwalden, wo
der Landammann letztes Jahr bei der An-



nahme des Frauenstimmrechts fur die
Gemeinden ausgefuhrt hat, dass dies die
Landsgemeinde nicht gefahrde, war die
Annahme deutlich. Es scheint, dass in
dieser Sache, wie in vielen anderen, die
mangelnde Information die Ursache fur
die negative Einstellung zum Frauenstimm-
recht ist.

Frauenstimmrecht von unten nach oben

Es bleibt noch festzustellen, dass kein
einziger Kanton, der auf seinem Gebiet
das umfassende Frauenstimmrecht kennt,
am 7. Februar seinen fruheren Beschluss
verleugnet hat. Nidwalden sowie drei der
vier Kantone mit dem fakultativen Frauen-
stimmrecht auf Gemeindeebene (Bern, So-
lothurn und Graubinden), haben ebenfalls
Ja gesagt. Obwalden verwarf knapp. Da-
gegen haben die Kantone mit einem Mini-
Frauenstimmrecht, Glarus und Thurgau,
sich auf die Seite der Gegner geschlagen.

In  denjenigen Kantonen, in welchen
gleichzeitig Uber das Frauenstimmrecht
fur kantonale und Gemeindeangelegenhei-
ten abgestimmt wurde, war der Prozent-
satz der Ja héher als fur das Frauenstimm-
recht auf Bundesebene. Die Theorie der
Einfuhrung des Frauenstimmrechts von
unten nach oben hat somit bis zuletzt ihre
Anhanger behalten.

Frauenfreundliche Kantone

Vom sprachlichen Standpunkt aus gese-
hen, zeigten sich die Gebiete, deren Spra-
che lateinischen Ursprungs ist, frauen-
freundlicher, und zwar einschliesslich jener
im Kanton Graubinden. Man kann deshalb
hoffen, dass die dortigen zahlreichen Ra-
toromanisch und Italienisch sprechenden
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Gebiete, die am 7. Februar Ja sagten, bald
das Frauenstimmrecht einfliihren werden,
wie es ihnen die Verfassung gestattet.

A. B.

Die genauen Resultate der
eidgendssischen Abstimmung
uber das Frauenstimm- und
-wahlrecht vom 7. Februar 1971

Die nachstehende Aufstellung Uber die
eidgendssische Abstimmung vom 7.Fe-
bruar 1971 mit den Vergleichszahlen der
ersten Abstimmung Uber das Frauenstimm-
und -wahlrecht in eidgendssischen Ange-
legenheiten vom 1. Februar 1959 hat histo-
rischen Charakter. Sie enthalt die defini-
tiven Resultate, wie sie vom Parlament
demnachst erwahrt werden solien.

Ein Uberblick ist rasch zu gewinnen, wenn
man nur die Liste der Kantone mit den
dazugehorenden Prozentzahlen der Ja-
Stimmen liest. Den Rekord geschlagen hat
Genf mit seinen 91,1% Ja-Stimmen.

Zu beachten sind auch die Zahlen lber
die Stimmbeteiligung. Sie ist Uberall tber
50%. Die Kantone mit dem strengsten so-
genannten Stimmzwang, Schaffhausen und
Aargau, weisen wie bei anderen Abstim-
mungen die hochste Stimmbeteiligung
auf.

Die Aufstellung tUber die kantonalen Ab-
stimmungen zur Einfihrung des Frauen-
stimmrechts vom 7.Februar 1971 bildet
eine Ergdnzung zu der in Nr. 1/2 abge-
druckten Tabelle.



	Rückblick auf den 7. Februar 1971

